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 Einleitung

  Im vorliegenden Text ist der Übersichtlichkeit halber für Funktionsbezeichnungen immer die männliche 
Form gewählt. Die Aussagen gelten in gleicher Form auch für Funktionsträgerinnen.

Inhalt der  .1 Die vorliegende Ordnung
Ordnung  –  umschreibt die Rechte und Pflichten der Parteien beim Abschluss und bei der Abwicklung von 

 Verträgen über Ingenieurleistungen (Art.1),
   – erläutert Aufgaben und Stellung des Ingenieurs (Art. 2, 8 und 9),
   – beschreibt die Leistungen des Ingenieurs (Art. 3, 4, 8 und 9),
   – beschreibt die Leistungen und Entscheide des Auftraggebers (Art. 4),
   – enthält die Grundlagen zur Ermittlung einer angemessenen Honorierung (Art. 5–9).

 .2 Für die Regelung der vertraglichen Beziehungen zwischen dem Auftraggeber und dem Ingenieur 
 stehen die Vertragsformulare SIA 1001/1 und SIA 1001/2 zur Verfügung. Das Vertragsformular  
SIA 1001/3 dient als Subplanervertrag.

Anwendungs- .1 Für normal anspruchsvolle Aufgaben steht die Einzelbeauftragung des Ingenieurs und der ver-
bereich  schiedenen Fachplaner im Vordergrund.

 .2 Bei Aufgaben, die als Generalplanerauftrag oder in einer Planergemeinschaft abge wickelt werden, 
dient die vorliegende Ordnung auch dazu, innerhalb des Planerteams die Leistungen und Honorare  
des Ingenieurs zu regeln.

Auslegung der  .1 Meinungsverschiedenheiten über Leistungsumfang und Honorierung können der Kommission SIA 108
Ordnung  für die Leistungen und Honorare der Ingenieure unterbreitet  werden.

 .2 Die in dieser Ordnung enthaltenen Leistungsbeschriebe und Kalkulationshilfen haben den Charakter 
von Empfehlungen und sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn sie im Vertrag vereinbart sind.

Verhältnis zur  Die Norm SIA 112 Modell – Bauplanung bildet den Ablauf der Planung und Realisierung phasen-
Norm SIA 112   bezogen mit verteilten Rollen und frei wählbaren Modulen ab. Als allgemeines Modell des Planungs- 
Modell –   und Realisierungsprozesses soll es die Kommunikation zwischen den Beteiligten erleichtern und die
Bauplanung  notwendigen Massnahmen über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks erklären. In der Norm 

SIA 112 finden sich auch die Begriffsdefinitionen für die am Planungsprozess Beteiligten. Zusätzliche 
Bedeutung erhält die Norm SIA 112 durch SIA 112/1 Nachhaltiges Bauen – Hochbau.

  Die Regelung des Vertragsverhältnisses des Ingenieurs erfolgt jedoch ausschliesslich im  
auf der Basis der Ordnung SIA 108 abgeschlossenen Vertrag.



 

Kommission SIA 108 
Leistungen und Honorare der Ingenieure und Ingenieurinnen für die Bereiche Gebäudetechnik,  
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 Dr. Beat Wüthrich, Ingenieur-Agronom Zürich

Sachbearbeiter Walter Rimensberger, HLK-Ingenieur Mettmenstetten (bis 31.12.2012)
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Genehmigung

Die Delegiertenversammlung des SIA hat die vorliegende Ordnung am 23. Mai 2014 genehmigt.

Sie ist ab 1. November 2014 gültig.

Sie ersetzt die SIA 108 Ordnung für Leistungen und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie  
der Fachingenieure für Gebäudeinstallationen, Ausgabe 2003.

Der Präsident Der Geschäftsführer

Stefan Cadosch Hans-Georg Bächtold
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